
gebot befreit ſind, in F  olge deſſen doch nicht frei ſeien vom er⸗
oote, nebſt Fleiſchſpeiſen auch noch Fiſchſpeiſen zu genießen.

Zu dieſen Erklärungen kommt noch eine ritte, nämlich dieſe,
daß vom beſagten Verbote auch diejenigen herühr werden, 8
eine ſpecielle Dispens vonm Faſtengebote haben, denn die Congre-
gatio Inquisitionis entſchied, Onnes, qul VI indulti Carnibus VES6(1
possunt. teneri obligatione de 110˙1H miscendis piscibus Carne
diebus quadragesimae CL VOI 144)

Linz Profeſſor Dr M Hiptmair.

Wehrgeſet⸗Noveſle Hetrefſend Die VUerehelichung.
Vom Pfarrproviſor Ferdinand VN Linz.

D  16 ehrg ſe

0 elle vom 2 Oktober 1882 (R.⸗G.⸗Bl
Nr 153 und die Durchführungs-Verordnung Nov.
1882 (R.⸗G.⸗Bl Nr 154 enthalten einige Abänderungen der bis
her bezüglich der Verehelichung ſtellungs— und wehrpflichtigen
jungen Männern beſtandenen geſetzlichen Vorſchriften. Indem ich
nun darangehe, den Wortlaut der betreffenden * der genannten
Novelle und der bezüglichen Verordnung mitzutheilen und einige
Erläuterungen daran zu knüpfen, halte ich S der größeren Klar
hei für angezeigt, die rückſichtlich der Verehelichung Stellungs—
reſp Wehrpflichtiger wichtigſten (&＋- ＋D

— des Wehrgeſetzes vom 5 D  ez
1868 Nr 66) und der azu gehörigen Inſtruction vor—
auszuſchicken.

Das Wehrgeſetz ſagt im
8 „Die 14 zum Eintritte n das ſtehende Heer, n die

Kriegsmarine, oder M die Landwehr, dann mn die Erſatzreſerve, eginn
mit Jänner des Kalenderjahres, in welchem der Wehrpflichtige da
zwanzigſte Lebensjahr vollendet.“

32 (Alinea „Alle Jänner bis 31 Dezember eines
Jahres geborenen Männer Olden zuſammen eine Altersklaſſe, und ieſe
ird nach dem Geburtsjahr bezeichnet.“

„Wer der Stellungs⸗Kommiſſion als für den Kriegs⸗
dienſt für immer untauglich nicht erkannt oder In der ritten Altersklaſſe
von der Stellungspflicht nicht befreit worden iſt, darf ſich vor dem Austritte
aus der ritten Altersklaſſe nicht verehelichen. me ausnahmsweiſe
Ehebewilligung UI Falle vorhandener, beſonders rückſichtswürdiger Umſtände

Stellungspflichtige zu ertheilen, iſt das Landesvertheidigungs-Miniſterium
ermächtigt, welches hiezu auch die betreffende Landesſtelle delegiren kann;
jedo begründet dieſe Bewilligung keine Befreiung der Pflicht 3
Eintritte in das ehende Heer (Kriegsmarine) oder n die Landwehr.“
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„Derjenige Wehrpflichtige welcher ſich mit Uebertretung des
Iu 44 enthaltenen Verhotes verehelicht hat, wird Amtswegen g9e

N Falle der Intauglichkeit aber mit einer Geldſtrafe his zu 1000
für den Gemeinde-Armenfond, M Falle der Zahlungsunfähigkeit mit Ha
bis echs Monaten beſtraft Gegen Diejenigen, ve  94 3U der verhotenen
Verehelichung ſchuldhar mitgewirkt haben, iſt eine dem Gemeinde-Armen—
fonde zufallende Geldſtrafe As U 50 fl., im Falle der Zahlungsunfähig—
eit Haft bis Dauer drei Monaten zu verhängen, unbeſchadet ihrer
Behandlung nach den Dienſtesvorſchriften, ſie ＋

m Staatsdienſte ſtehen.“

Die Inſtruction zun Ausführung — Wehrgeſetzes laute im
8  8 03 „Unter den für den Kriegsdienſt für immer untaug-

ich erkannten Stellungspflichtigen D  & des Wehrgeſetzes) I Jene V
anden, über welche von einer Stellungs Commiſſion der Beſchluß auf
Löſchung aus der Stellungsliſte gefällt vurde 2 Auch Diejenigen, über
welche u der dritten Altersklaſſe der Beſchluß auf urückſtellung gefällt
vorden, hedürfen 3 Schließung einer Ehe Urſachlich Stellungspflicht
der behördlichen Bewilligung nicht. 3 Der Beſchluß der Ueberprüfungs—
8 85) oder der beſtätigte Befund der Superarhitrierungs-Commiſſion
(S 160) auf Entlaſſung ſt, ſobald der Betreffende die dritte Altersklaſſe
M überſchritten hat, Iu Beziehung auf die Stellungspflicht dem Beſchluße
dery Stellungs-Commiſſion auf Zurückſtellung gleich 5 achten. Zur
Ertheilung der ausnahmsweiſen Ehebewilligung MN Stellungspflichtige im
Falle vorhandener, beſonders rückſichtswürdiger Umſtände werden Iu Grunde
des des Wehrgeſetzes die zuſtändigen politiſchen Landesſtellen delegiert.“

Aus den Eitirten ergibt ich von ſelbſt daß auch „Land—
wehrmänner“, welche die dritte Altersklaſſe nicht überſchritten hatten,
uu Verehelichung einer beſonderen Bewilligung bedurften. Zur Er
theilung einer Verehelichungsbewilligung bar zufolge Exlaſſes
des Herrn Landesvertheidigungs-Miniſters om 0 Sept

7  L. W die Landesſtelle Iim Einvernehmen mit dem be
treffenden Landwehr-General-(Militär-) Kommando ermächtigt, Dte die

Statthalterei für Oberöſterreich mit Erlaß von Okt 1869
Nr 9948 verlautbart hat

Die Wehrgeſetz⸗Rovelle vomt 2 Okt enthält nun

bezüglich der Verehelichung der Stellungspflichtigen folgende
Beſtimmungen:

8 44 „Eine Verehelichung vor dem Eintritte mn das ſtellungs—
pflichtige Alter un vor dem Austritte aus der dritten Altersklaſſe, be⸗
ziehungsweiſe der vollſtändigen Erfüllung der Stellungspflicht iſt nicht
geſtattet. Für die brerte Altersklaſſe iſt dieſes Verehelichungs-Verbot

inſoferne und inſolange wirkſam, als die Heranziehung derſelben mN
einem beſtimmten Verwaltungsgebiete m Sinne der Beſtimmungen des

ausgeſprochen und öffentlich kundgemacht worden iſt Bei be⸗
onders rückſichtswürdigen Umſtänden fann von Miniſterium für andes—-
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vertheidigung oder der hie  V  U delegirten Landesbehörde eine ausnahms—
weiſe Ehebewilligung ertheilt werden; PS begründet jedoch dieſe Bewilligungkeine Befreiung der Erfüllung der Wehrpflicht.“

„Derjenige, velcher ſich mit Uebertretung des M
enthaltenen Verhotes verehelicht hat, wird Amtswegen geſtellt, Ui
Falle der Untauglichkeit aher Uit einer Geldſtraſe bis zu für
den Gemeinde-Armenfond, im Falle der Zahlungsunfähigkeit mit s
5 ſech Monaten beſtraft. Gegen Diejenigen, welche zu der verbotenen
Verehelichung ſchuldhar mitgewirkt haben, iſt eine dem Gemeinde-Armen—
fonde zufallende Geldſtrafe bis 5  U 500 fl., M Falle der Zahlungsunfähig⸗keit Haft 8 zur Dauer drei Monaten verhängen, unbeſchadet ihrerBehandlung nach den Dienſtesvorſchriften, falls ſie un Staatsdienſten ſtehen.Die Uebertretung verjährt binnen drei Monaten nach Ablau der Stellungs⸗periode desjenigen Stellungsjahres, in welchem der Betreffende zum letzten
NM  ale ſtellungspflichtig eweſen iſ *

Die 3u dieſer Novelle gehörige Durchführungs⸗VerordnungNov. 188 enthä im Abſchnitte XXIV bezüglich der vor  ·  2
Citirten zwei 2  I. (44 und 45 folgende Beſtimmungen:

„Hinſichtlich der Verehelichung der Stellungspflichtigen reten folgende
Beſtimmungen I Wirkſamkeit: D  as Verbot der Verehelichung erſtre.
ich hinſichtlich der m der ritten Altersklaſſe ſtehenden, zeitlich befreiten
und zur Zurückſtellung claſſificirten Stellungspflichtigen N Allgemeinen58 nach vollzogener Stellung. D Sobald die Heranziehung der vierten
Altersklaſſe zuuv regelmäßigen Stellung ausgeſprochen und öffentlich kund⸗
gemacht worden iſt, unterliegen die Stellungspflichtigen der vierten Alters
klaſſe jenes Gebietes, In dem dieſe Heranziehung erfolgt, 18 Erfüllung
der Stellungspflicht Iu dieſer Altersklaſſe dem Verehelichungsverbote. Wo
In einem Jahre die vierte Altersklaſſe V  Ur tellung herangezogen Ar,
findet das Verehelichungsverbot auf die jeweilig in die vierte Altersklaſſe
tretenden Stellungspflichtigen des betreffenden Gehietes für die folgenden
Jahre inſolange Anwendung, als nicht für dasſelbe die Auflaſſung der
vierten Altersklaſſe ausgeſprochen und öffentlich kundgemacht ird Wo die
Ergebniſſe der Stellung unmittelhar mit Sicherheit entnehmen laſſen, daß
eS auf eine fernere Heranziehung der vierten Altersklaſſe nicht anzukommen
haben werde, hat die bezügliche Kundmachung zu erfolgen

Diejenigen, E. ihrer Stellungspflicht nicht nachgekommen ſind, unter.  ·  2
liegen auch nach dem Austritte aus der ritten und beziehungsweiſe vierten
Altersklafſe bis I  Ur vollſtändigen Erfüllung ihrer Stellungspflicht dem
Verehelichungsverbote. d) Die Uebertretung der unbefugten Verehe⸗
lichung verjähr bei jenem Wehrpflichtigen, welcher ſich vor vollſtändiger
Erfüllung der Stellungspflicht, aber erſt nach Ablauf der Stellungsperiode
desjenigen Stellungsjahres, In welchem e zum letzten Qale ſtellungs—
pflichtig geweſen iſt, verehelicht hat, hinnen drei Monaten vom Tage der
Trauung In gerechnet.“
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1E der Wortlaut der dte Verehelichung ehr  — und Stellungs—
pflichtiger betreffenden *  — der Wehrgeſetz-Novelle uInd der azu 96
hörigen Durchführungs-Verordnung.

Wa  D hat nüun der zur Aſſiſtenz bei der Eheſchließung
geſe berufene Seelſorger 3U 60 6e N wenn ein
Heirathscandidat ſich meldet? Selbſtverſtändlich hat er ſich durch
den Taufſchein desſelben vor Allem darüber Gewißheit 3u verſchaffen,

J uIn welcher 2  Eer  0  4 der Heirathskandidat ſtehe
Aufſchluß darüber gibt ihm Dd (Alinea 2 des Wehrgeſetzes
vom Dez 1868 Es ſtehen im ahre 188 die Im Jahre
1863 geborenen jungen Männer Iu der I., die in ahre 1862
gebornen in der II., die Im V  ahre 1861 gebornen n der III., die
1860 gebornen Iun der IV Altersklaſſe. Ergibt ſich aus dem
Taufſcheine, daß der Heirathskandidat die

II vierte Altersklaſſe I überſchritten hat, ſo
hat ſich der Seelſorger mit Rückſicht auf (Al. 1) der Wehr
geſetz-Novelle und auf 0) der Durchführungs⸗Verordnung
Gewißheit darüber zu verſchaffen, ob der Kandidat ſeine 77  te llung VV
pflicht vollſtändig erfüllt“ habe oder ni Dieſe Gewißheit
verſchafft ihm ein Certifikat der Stellungsbehörde ( Bezirks⸗
hauptmannſchaft reſp Gemeindevorſtehung einer Stadt mit eigenem
Gemeinde-Statute), e  E der Kandidat o gut wie ſeinen Tauf
chein beizubringen hat Sollte aus dem Certifikate ſich
ergeben, daß derſelbe ſeine Stellungspflicht noch U

vo

ſt ändig
erfüllt hat, o wird ein weiteres Benehmen mit der genannten
Behörde ſchon ergeben, bb der Kandidat reſp der Stellungspflich-
tigkeit ſich verehelichen dürfe oder nicht Hat aber der Heiraths—
kandidat die

III) vierte Altersklaſſe noch nicht überſchritten,
⁰ — Nai Allem darauf 5 ſehen, bb derſelbe überhaupt In

IV In da ſtellungspflichtige Alter eingetreten ſt
oder nicht.

ſt e a) noch nicht In da ſtellungspflichtige Alter ein⸗
getreten B der äußer eltene Fall, daß im ahre 1883 ein
im Jahre 1864 geborner Jüngling heirathen wollte ſo hat EL

nach 8 (Al. der Wehrgeſetz-Novelle die Ehebewilligung
Seitens der Landesbehörde Statthalterei) beizubringen. ſt EL
aber In da ſtellungspflichtige Cu ) ſchon eingetreten, hat
der Seelſorger auf drei Punkte 3u achten, nämlich bb der Kan—
didat Iu der erſten oder zweiten Altersklaſſe, oder 2 In der
dritten, oder 5.  2 Iu der vierten Altersklaſſe ſtehe. Nach Geſtalt
der Umſtände ergibt ſich nun folgende

öſung: Gehört der Heirathskandidat an dem zur zerehe⸗
lichung feſtgeſetzten Tage der
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40 erſten oder zweiten Altersklaſſe An, muß Eu,ſich verehelichen zu dürfen, a) entweder da ämtliche Certi
ficat darüber beibringen, daß der Stellungs-Commiſſion alsfür den Kriegsdienſt für iumer untauglich aus der Stellungs—liſte gelö worden iſt—

174

—

ad 1. erſten oder zweiten Altersklaſſe an, ſo muß er,

um ſich verehelichen zu dürfen, a) entweder das ämtliche Certi⸗

ficat darüber beibringen, daß er von der Stellungs-Commiſſion als

für den Kriegsdienſt für immer untauglich aus der Stellungs—-—

liſte gelöſcht worden iſt. — Siehe Wehrgeſetz § 44 Al. 1 und

„Inſtruction“ § 103 Al. 1.; b) oder mit der ihm von der Landes-

ſtelle (k. k. Statthalterei) ertheilten ausnahmsweiſen Ehebewilli—

gung ſich ausweiſen. Siehe „Wehrgeſetz““ § 44 Al. 2 und „In⸗

ſtruction“ § 103 Al. 4. Gehört der Kandidat

ad 2. der dritten Altersklaſſe an, ſo iſt mit Rückſicht auf

die Durchführungs-Verordnung Abſch. XXIV lit. b) Al. 2.

zu beachten, ob für das Jahr der Verehelichung im Verwaltungs—

Gebiete, dem der Kandidat nach ſeiner Heimatsberechtigung angehört,

die Heranziehung der vierten Altersklaſſe zur Stellung ausge⸗

ſprochen und öffentlich kundgemacht worden iſt oder nicht.

Den ſicherſten Aufſchluß hierüber bekommt der Kandidat bei der k. k.

Bezirkshauptmannſchaft ſeiner Heimatsgemeinde. Iſt dieſe a) Heran—

ziehung der vierten Altersklaſſe ausgeſprochen und

öffentlich kundgemacht, ſo darf ſich der Kandidat mit Rück⸗

ſicht auf den Schlußſatz des § 44 Al. 1 der Novelle ſich nicht

verehelichen. — Wollte er dennoch heirathen, ſo müßte er entweder

ſeine Löſchung aus der Stellungsliſte oder die ihm von der Landes-

ſtelle ertheilte ausnahmsweiſe Ehebewilligung genügend beweiſen

— oder allenfalls von ſeiner zuſtändigen k. k. Bezirkshauptmann⸗

ſchaft das Certificat beibringen, daß er heirathen dürfe. — Iſt dieſe

Heranziehung der vierten Altersklaſſe zur Stellung aber b)e micht

öffentlich kundgemacht, ſo hat man darauf zu ſehen, ob der

„

Kandidat zur Kategorie der zeitlich Befre

iten oder auch zur

Zurückſtellung Claſſifieierten gehöre, oder ob er dieſer

Kategorie nicht angehöre.

Gehört er zur Kategorie der aa) zeit—

lich Befreiten oder zur Zurückſtellung Claſſifieierten

— was er durch ein Certificat ſeiner k. k. Bezirkshauptmannſchaft

zu beweiſen hat — ſo darf er ſich nach vollzogener'Stellung

verehelichen. Siehe Durchführungs-Verordnung, Abſchn.

XXIV lit. a.) — Gehört er aber bbynicht in dieſe Kategorie,

ſo darf er ſich nach 5§ 44 Al. 1 der Novelle vor dem Aus'

tritte aus der dritten Altersklaſſe (832 Al. 2 des „Wehr⸗

geſetzes“) nicht verehelichen — außer er bringt den legalen

Beweis ſeiner Löſchung aus der Stellungsliſte oder der ihm

ertheilten Ehebewilligung oder der Verehelichungsberech—

tigung. — Gehört endlich der Kandidat der

àad 3. vierten Altersklaſſe an, ſo darf er ſich a) Nicht

verehelichen, ſo lange er in der vierten Altersklaſſe ſteht und für

ſein zuſtändiges Verwaltungsgebiet die Heranziehung der viertenSiehe Wehrgeſetz Al und
„Inſtruction“ 10 Al 0 d Er mit der ihm der Landes

ſtelle Statthalterei) ertheilten ausnahmsweiſen Ehebewilli—
gung ich ausweiſen. Siehe „Wehrgeſetz“ 8 Al 2 und Inſtruction“ 103 Al Gehört der andidat

Ad 2 der ritten Altersklaſſe an, iſt mit Rückſicht aufdie Durchführungs-Verordnung Abſch XIV li
zu beachten, ob für das V  9  ahr der Verehelichung m Verwaltungs—Gehiete, dem der Kandidat nach ſeiner Heimatsberechtigung angehört,die Heranziehung der vierten Altersklaſſe Stellung 9e  ·ſpro en und öffentlich kundgemacht worden iſt oder nicht.
Den ſicherſten Aufſchluß hierüber bekommt der Kandidat bei der
Bezirkshauptmannſchaft ſeiner Heimatsgemeinde. Iſt dieſe A) Heran—ziehung der vierten Altersklaſſe ausgeſprochen Uund
öffentlich kundg emacht, ⁰ darf ſich der Kandidat mit Rück
ſicht auf den Schlußſatz des 8  8 Al der Novelle ſich nichtverehelichen.—
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ad 1. erſten oder zweiten Altersklaſſe an, ſo muß er,

um ſich verehelichen zu dürfen, a) entweder das ämtliche Certi⸗

ficat darüber beibringen, daß er von der Stellungs-Commiſſion als

für den Kriegsdienſt für immer untauglich aus der Stellungs—-—

liſte gelöſcht worden iſt. — Siehe Wehrgeſetz § 44 Al. 1 und

„Inſtruction“ § 103 Al. 1.; b) oder mit der ihm von der Landes-

ſtelle (k. k. Statthalterei) ertheilten ausnahmsweiſen Ehebewilli—

gung ſich ausweiſen. Siehe „Wehrgeſetz““ § 44 Al. 2 und „In⸗

ſtruction“ § 103 Al. 4. Gehört der Kandidat

ad 2. der dritten Altersklaſſe an, ſo iſt mit Rückſicht auf

die Durchführungs-Verordnung Abſch. XXIV lit. b) Al. 2.

zu beachten, ob für das Jahr der Verehelichung im Verwaltungs—

Gebiete, dem der Kandidat nach ſeiner Heimatsberechtigung angehört,

die Heranziehung der vierten Altersklaſſe zur Stellung ausge⸗

ſprochen und öffentlich kundgemacht worden iſt oder nicht.

Den ſicherſten Aufſchluß hierüber bekommt der Kandidat bei der k. k.

Bezirkshauptmannſchaft ſeiner Heimatsgemeinde. Iſt dieſe a) Heran—

ziehung der vierten Altersklaſſe ausgeſprochen und

öffentlich kundgemacht, ſo darf ſich der Kandidat mit Rück⸗

ſicht auf den Schlußſatz des § 44 Al. 1 der Novelle ſich nicht

verehelichen. — Wollte er dennoch heirathen, ſo müßte er entweder

ſeine Löſchung aus der Stellungsliſte oder die ihm von der Landes-

ſtelle ertheilte ausnahmsweiſe Ehebewilligung genügend beweiſen

— oder allenfalls von ſeiner zuſtändigen k. k. Bezirkshauptmann⸗

ſchaft das Certificat beibringen, daß er heirathen dürfe. — Iſt dieſe

Heranziehung der vierten Altersklaſſe zur Stellung aber b)e micht

öffentlich kundgemacht, ſo hat man darauf zu ſehen, ob der

„

Kandidat zur Kategorie der zeitlich Befre

iten oder auch zur

Zurückſtellung Claſſifieierten gehöre, oder ob er dieſer

Kategorie nicht angehöre.

Gehört er zur Kategorie der aa) zeit—

lich Befreiten oder zur Zurückſtellung Claſſifieierten

— was er durch ein Certificat ſeiner k. k. Bezirkshauptmannſchaft

zu beweiſen hat — ſo darf er ſich nach vollzogener'Stellung

verehelichen. Siehe Durchführungs-Verordnung, Abſchn.

XXIV lit. a.) — Gehört er aber bbynicht in dieſe Kategorie,

ſo darf er ſich nach 5§ 44 Al. 1 der Novelle vor dem Aus'

tritte aus der dritten Altersklaſſe (832 Al. 2 des „Wehr⸗

geſetzes“) nicht verehelichen — außer er bringt den legalen

Beweis ſeiner Löſchung aus der Stellungsliſte oder der ihm

ertheilten Ehebewilligung oder der Verehelichungsberech—

tigung. — Gehört endlich der Kandidat der

àad 3. vierten Altersklaſſe an, ſo darf er ſich a) Nicht

verehelichen, ſo lange er in der vierten Altersklaſſe ſteht und für

ſein zuſtändiges Verwaltungsgebiet die Heranziehung der viertenWollte Cu dennoch heirathen, ⁰ müßte CY entweder
ſeine 69 chung aus der Stellungsliſte oder die ihm der Landes—
ſtelle ertheilte ausnahmsweiſe Ehebewilligung genügend beweiſenoder allenfalls ſeiner zuſtändigen Bezirkshauptmann—ſchaft das Certificat beibringen, daß 6 heirathen dürfe Iſt dieſeHeranziehung der vierten Altersklaſſe zur Stellung aber nichtöffentlich kundgemacht, ſo hat nan dara — zu ſehen, ob der
Kandidat zur Kategorie der zeitlich Befre en oder auch zurZu rückſtellung Claſſifieierten gehöre, oder ob Eu dieſerKategorie nicht angehöre. Gehört zur Kategorie der aa) zeit⸗lüch Befreiten oder zur Zurückſtellung Claſſifieiertenwas er durch ein Certificat ſeiner Bezirkshauptmannſchaft
zu beweiſen hat %˙ davf Cu ſich nach vobhlzogener Stellungverehelichen. Siehe Durchführungs-Verordnung, AbſchnXXIV lit u.)—
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ad 1. erſten oder zweiten Altersklaſſe an, ſo muß er,

um ſich verehelichen zu dürfen, a) entweder das ämtliche Certi⸗

ficat darüber beibringen, daß er von der Stellungs-Commiſſion als

für den Kriegsdienſt für immer untauglich aus der Stellungs—-—

liſte gelöſcht worden iſt. — Siehe Wehrgeſetz § 44 Al. 1 und

„Inſtruction“ § 103 Al. 1.; b) oder mit der ihm von der Landes-

ſtelle (k. k. Statthalterei) ertheilten ausnahmsweiſen Ehebewilli—

gung ſich ausweiſen. Siehe „Wehrgeſetz““ § 44 Al. 2 und „In⸗

ſtruction“ § 103 Al. 4. Gehört der Kandidat

ad 2. der dritten Altersklaſſe an, ſo iſt mit Rückſicht auf

die Durchführungs-Verordnung Abſch. XXIV lit. b) Al. 2.

zu beachten, ob für das Jahr der Verehelichung im Verwaltungs—

Gebiete, dem der Kandidat nach ſeiner Heimatsberechtigung angehört,

die Heranziehung der vierten Altersklaſſe zur Stellung ausge⸗

ſprochen und öffentlich kundgemacht worden iſt oder nicht.

Den ſicherſten Aufſchluß hierüber bekommt der Kandidat bei der k. k.

Bezirkshauptmannſchaft ſeiner Heimatsgemeinde. Iſt dieſe a) Heran—

ziehung der vierten Altersklaſſe ausgeſprochen und

öffentlich kundgemacht, ſo darf ſich der Kandidat mit Rück⸗

ſicht auf den Schlußſatz des § 44 Al. 1 der Novelle ſich nicht

verehelichen. — Wollte er dennoch heirathen, ſo müßte er entweder

ſeine Löſchung aus der Stellungsliſte oder die ihm von der Landes-

ſtelle ertheilte ausnahmsweiſe Ehebewilligung genügend beweiſen

— oder allenfalls von ſeiner zuſtändigen k. k. Bezirkshauptmann⸗

ſchaft das Certificat beibringen, daß er heirathen dürfe. — Iſt dieſe

Heranziehung der vierten Altersklaſſe zur Stellung aber b)e micht

öffentlich kundgemacht, ſo hat man darauf zu ſehen, ob der

„

Kandidat zur Kategorie der zeitlich Befre

iten oder auch zur

Zurückſtellung Claſſifieierten gehöre, oder ob er dieſer

Kategorie nicht angehöre.

Gehört er zur Kategorie der aa) zeit—

lich Befreiten oder zur Zurückſtellung Claſſifieierten

— was er durch ein Certificat ſeiner k. k. Bezirkshauptmannſchaft

zu beweiſen hat — ſo darf er ſich nach vollzogener'Stellung

verehelichen. Siehe Durchführungs-Verordnung, Abſchn.

XXIV lit. a.) — Gehört er aber bbynicht in dieſe Kategorie,

ſo darf er ſich nach 5§ 44 Al. 1 der Novelle vor dem Aus'

tritte aus der dritten Altersklaſſe (832 Al. 2 des „Wehr⸗

geſetzes“) nicht verehelichen — außer er bringt den legalen

Beweis ſeiner Löſchung aus der Stellungsliſte oder der ihm

ertheilten Ehebewilligung oder der Verehelichungsberech—

tigung. — Gehört endlich der Kandidat der

àad 3. vierten Altersklaſſe an, ſo darf er ſich a) Nicht

verehelichen, ſo lange er in der vierten Altersklaſſe ſteht und für

ſein zuſtändiges Verwaltungsgebiet die Heranziehung der viertenGehört C aber 55 nicht Iu dieſe Kategorie,o darf E ſich nach 8 44 Al der NRNovelle vor dem Aus
trütte der n Altersklaſſe (8 32 Al 23Hdes „Wehr⸗geſetzes“) nicht verehelichen außer 9* bringt den egalenBeweis ſeiner Löſchung aus der Stellungsliſte oder der ihmertheilten Ehebewilligung oder der Verehelichungsberech—tigung. Gehört endlich der Kandidat der

20 vierten Altersklaſſe an, darf Eu ſich a)verehelichen, ⁰ lange eLn In der vierten Altersklaſſe ſteht und fürſein zuſtändiges Verwaltungsgebiet die Heranziehung der vierten
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Altersklaſſe zur Stellung ausgeſprochen uUnd öffentlich Aund
gemacht iſt Siehe Ove Al 2 und Dur

führungs⸗
Verordnung Abſchn. lit. ) Als öffentlich kundgemacht
aber wird dieſe Heranziehung anzuſehen ſein, ſie entwed en

a ſeit wenigſtens 15 Tagen im Landes-G eſetz Iu Verord—
nungsblatte für das betreffende Verwaltungs-Gebiet veröffentlicht
iſt, oder ſie von der Db) k Bezirkshauptmannſchaft
oder der Cc) G I U d eh U9 im betreffenden Verwaltungs—
gebiete mn vorſchriftmäßiger Weiſe verlautbart worden iſt

Der In der vierten Altersklaſſe ſtehende Kandidat darf ich
O) verehelichen, venn ad) für ſein zuſtändiges Verwaltungsgebiet
für das Jahr einer Verehelichung die oftgenannte anzi U U
der vierten Altersklaſſe entweder gav U öffentlich kund⸗
gemacht oder wieder aufgehoben worden iſt, und 7˙n den legalen
Nachweis liefert, daß er ſeine Stellungspflicht vollſtändig
erfüllt hat; oder venn CEu Überhaupt ½ aus der Stellungs⸗
liſte gelöſcht worden iſt, oder CY 6C0 Iu der vierten
Altersklaſſe ſeine Stellungspflicht erfüllt hat und nich
aſſentiert worden iſt Siehe Schlußſatz der Durchführungs—
Verordnung Abſchn. XXIV lit. b); oder EY die ausnahms—
weiſe dd) Ehebewilligung Seitens der zuſtändigen Landesſtelle
erhalten hat Siehe NRovelle 8  8 Al 3

Soviel Über die Verehelichung der tellungspflich tigen.
Aher auch bezüglich der Verehelichung der dem Militärverbande
Angehörigen enthält die We om;; acua ⸗Novelle einige Abänderungen
de Wehrgeſetzes.

Im Wehrgeſetze lautete der
52 „Außer der Zeit der aettven Dienſtleiſtung gelten für die

dauernd beurlaubte linienpflichtige, dann ſür die Reſerve— und Landwehr—
mannſchaft, ſohald ſie dle dritte Altersklaſſe Überſchritten haben, ſerner für
Oie Officiere der Reſerve und Landwehr, ſowie für die mit Beibehalt des
Penſions Gehaltes un des Militär-Characters penſionirten Officiere un
Beamten, dann ſHu die Patental-Invaliden, wenn ſie ſich nicht MN
Inpalidenhauſe aufhalten, rckſichtlich der Verehelichung die allgemeinen
Geſetze und Vorſchriften, jedoch unter Aufrechthaltung der Dienſtpflicht I
ſtehenden Heere Kriegsmarine/ oder V der Landwehr.“

Iu der Wehrgeſetz-Novelle aber autet nunmehr der
5² „Rückſichtlich der Verehelichung unterſtehen außer der Zeit

der activen Dienſtleiſtung und mit Aufrechthaltung des Heeres— (Kriegs—
marine⸗ oder Landwehrdienſtpflicht den allgemeinen Geſetzen un Vor
ſchriften a Die dauernd hbeurlaubten Liniendienſtpflichtigen, ſobald ſie
die vitte Altersklaſſe überſchritten haben; D) die Reſerve-, Erſatzreſerve—
un Landwehrmänner; C die Officiere und Beamten der Reſerve und der
nicht activen Landwehr d die mit Beibehalt des Militär⸗Characters penſio⸗
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nirten Offictere und Beamten des Heeres (Kriegsmarine) un der Land—
wehr; die Patental -Invaliden, venn ſie nich M Invalidenhauſeuntergebracht ſind.“

Die Durchführungs⸗ U I I I ſagt diesbezüglichIm Abſchnitte XX alſo:
„Im nicht activen Verhältniſſe befindliche Reſervemänner

und Erſatzreſerviſten, dann die Landwehrmänner der
Landwehr bedürfen, auch we ſie die dritte Altersklaſſe ch üchtüberſchritten haben, zuu Verehelichung, weder einer Bewilligungihres Standeskörpers nach der politiſchen Be hörde.“Die Sache iſt klar und bedarf fomit keiner weiteren Erläuterung:die nicht aetiven Reſervemänner, Erſatzreſerviſten und
Landwehrmänner, welche die dritte Alterselaſſe nochnicht überſchritten hatten, benöthigten 3u ihrer Verehelichungbisher der militärbe
ſie kei U mehr.

hördlichen jetzt aber brauchen

Citeratur.
Compendium SUmmarium Theologlae Dogmaticae (Specialis) III

Praelectionum academicarum, COoneinnatum Ab OSephoSprinz!l 5 Pheol 10c4t. ejusque 1 uUniversitate
Carolo-Ferdinandea Pragensi Prof Wien, Verlag hon

Braumüller. 53
Die dogmatiſche Literatur hat I neueſter Zeit den erfreulichſtenAufſchwung genommen. Denn abgeſehen den Specialtractaten erſchienenund erſcheinen n raſcher Folge die dogmatiſchen Werke Franzelin,Oswald, Scheeben, Heinrich, Jungmann, Hurter, Katſchthaler, Simar

ede derſelben beſitzt ſeine eigenthümlichen Vorzüge, un alle Hhieten dem
Theologen eine reiche Fundgrube dogmatiſchen Wiſſens, ˙ daß das Er—
ſcheinen einer neuen Dogmatik als 0 und überflüſſig angeſehen werden
könnte. U dennoch begrüßen btr dieß Werk des IUr Sprinzl als eine
ang erſehnte Ausfüllung einer 7  cke, als gelungene Abhilfe für ein
praktiſches Bedürfniß. Denn die angeführten Dogmatiken ſind theils
5 großen Umfanges, theils wegen ihrer Abfaſſung n deutſcher Sprachenicht gut als Schulbücher u den öſterreichiſchen theologiſchen Lehranſtalten
5 verwenden. Nach dem dermalen geltenden Studienplan iſt das Studium
der Dogmatik zugleich mit mehreren andern theologiſchen Disciplinen M
das zweite Studienjahr verwieſen, und bei der Kürze der zUur Verfügunggeſtellten Zeit un 2 Anbetracht der Schwierigkeiten, we lche mit dem
Gebrauche der lateiniſchen Sprache und der geringen philoſophiſchen Aus⸗
bildung ann Gymnaſium verbunden ſind, iſt unbedingt eine möglichſtconciſe Darſtellung des dogmatiſchen Stoffes geboten. Dieß erkannten auchdie hochverdienten Dogmatiker Dr Schwetz und Hurter, indem ſie ihre


